
„Punktetachometer“ und Tilgungsfristen ab dem 01.05.2014  
 
Die neue Punkteregelung, führ t  insbesondere wegen der Umrechnung al ter  in neue 
Punktezahlen zunächst e inmal  zu Uns icherheiten hins icht l ich der  ak tuel len Anzahl 
der  vom jewei l igen Verkehrste i lnehmer „erworbenen“  Punkte.  

 
Um hier  Klarhei t  zu er langen, erschei t  es  s innvol l ,  e ine Punkteanfrage beim 
ehemal igen Verkehrszentral register  -  jetzt  Fahreignungsregister  -  in F lensburg zu 
hal ten. Hierzu kann das von unserer  Internetseite kostenlos  herunter zu ladende 
Formular  „Anfrage Punktestand in F lensburg“  verwendet werden.  
Auch d ie Anfrage beim Fahreignungsregis ter  in F lensburg selbs t is t  nach den h ier  
vor l iegenden Informat ionen kostenlos .  
 
 

Die „erworbenen“ Punktezahlen zeigen folgende Konsequenzen: 
 
 
1-3 Punkte              Die Punktezahl  wird led ig l ich regis tr ier t .  
 Die Fahrer laubnis  is t  n icht gefährdet   
                               In dieser Situat ion kann durch den freiwil l igen Besuch  
                               eines Fahreignungsseminars 1 Punkt abgebaut werden.  
 
4-5 Punkte Eine schr i f t l iche Ermahnung wird ausgesprochen.  
 Die Fahrer laubnis  is t  ak tuel l  noch n icht gefährdet  
                               In dieser Situat ion kann durch den freiwil l igen Besuch  
                               eines Fahreignungsseminars 1 Punkt abgebaut werden.  
  
6-7 Punkte Eine schr i f t l iche Verwarnung wird ausgesprochen.  
 Die Teilnahme an einem Fahreignungsseminar führt  nun 
  jedoch nicht mehr zur Verminderung der Punkteanzahl .  
  
8 Punkte und mehr  Die Fahrer laubnis  wird für  mindestens 6 Monate entzogen.  
 Eine neue Fahrer laubnis kann f rühestens nach Ablauf  von  
                               6 Monaten er te i l t  werden. Zur  Neuerte i lung is t  in jedem 
 Fal le  d ie vorher ige erfo lgre iche Able istung der MPU  
 ( im Volksmund „ Id iotentest“ )  Voraussetzung.  
  
 

Die Punkte werden nach festen Fristen gelöscht  
 
Löschung nach 10 Jahren -  bei Straf tat  mit  Entziehung der  Fahrer laubnis  
                                        (entspr icht e iner  Belas tung mit  3  Punkten)  
 
Löschung nach  5 Jahren  -  bei  Straf tat  ohne Entziehung der Fahrer laubnis sowie 
                                        be i  besonders schweren Ordnungswidr igkei ten 
                                        (Ordnungswidr igkeiten mit  Regelfahrverbot)  
                                        (entspr icht e iner  Belas tung mit  2  Punkten)    
 
Löschung nach 2,5 Jahren -  bei  schweren Ordnungswidr igkeiten  
                                        (Ordnungswidr igkeiten ohne Regelfahrverbot)      
                                        (entspr icht e iner  Belas tung mit  1  Punkt) )    
 
Die tatsächl iche Löschung der Punkte erfo lgt  jedoch ers t nach einem wei teren Jahr 
„Überliegefrist“   
 
 
 
 
 
 



Entstehen der Punkte, Löschungsbeginn, Sinn der Überliegefrist  
 
Die Punkte entstehen bereits mit  dem Tag der Tatbegehung. 
 
Fristbeginn für die Berechnung der Löschung von Punkten ist  nun jeweils die 
Rechtskraft  der Entscheidung, nicht mehr der Zeitpunkt der Tatbegehung.  
 
Die oben bere its  angesprochene „Über l iegef r is t “  von einem Jahr  sol l  s icher  ste l len,  
dass Punkte, d ie erst  mit  der  Rechtskraf t  e iner  Entscheidung anfa l len g le ichwohl  
noch fahre ignungstechnisch Relevanz entfa l ten können, nämlich mit  Rückwirkung 
auf  den Tat tag (und damit gegebenenfal ls  z.  B. e ine Entziehung der Fahrer laubnis  
aus lösen können) , auch wenn der Punktestand s ich sonst bere i ts vor Rechtskraf t  
der  Entscheidung unter Außeracht lassung der nun neu rechtskräf t ig  festgeste l l ten 
Tat eigent l ich vermindert  hätte.      
Dies  bedeutet,  dass d ie Punkte zwar  nach den oben aufgeführten Fr isten gelöscht  
werden, aber  danach noch e in Jahr lang „gemerk t“  ble iben,  um im Fal le  e iner 
rechtskräf t ig  festgeste l l ten Tat ,  deren Tatzei tpunkt vor  dem Löschungszei tpunkt 
l iegt,  dann doch noch berücksicht igt  werden zu können.   
 
Der Hinzuerwerb neuer Punkte verlängert die Tilgungsfrist  „alter„  Punkte nicht  
mehr. 


